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Allgemeine Anmerkungen 
Der AGFW bedankt sich für die Gelegenheit, zum vorliegenden Gesetzesentwurf Stellung neh-
men zu können. Wir möchten das aktuelle Verfahren nutzen, um auf eine Lücke der KWK-
Ausschreibungsverordnung (KWKAusV) hinzuweisen. Wir bitten daher um eine Anpassung 
der KWKAusV im Rahmen des Artikelgesetzes zur EnWG-Novelle. 

 

Konkrete Forderungen zum vorliegenden Entwurf 
Zu Artikel 25: 

Den besonders wichtigen Ausschreibungssegmenten des KWKG, KWK-Anlagen mit einer 
elektrischen Leistung zwischen 500 kW bis 50 MW (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 KWKG) und innovativen 
KWK-Systemen (§ 5 Abs. 2 KWKG), droht ab dem Jahr 2026 das Aus. § 3 Abs. 2 Nr. 2 
KWKAusV sieht für die beiden Segmente lediglich Ausschreibungsvolumina für die Jahre 2018 
bis 2025 vor. 

Laut § 3 Abs. 2 Satz 2 KWKAusV soll die Bundesregierung rechtzeitig einen Vorschlag für die 
Verteilung des jährlichen Ausschreibungsvolumens für die Jahre ab 2026 vorlegen. Dies ist 
bisher jedoch noch nicht erfolgt. Ab dem Jahr 2026 droht ein schmerzhafter Fadenriss dieser 
besonders relevanten Fördermodelle. Die vorletzte KWK-Ausschreibung der Bundesnetza-
gentur mit dem Stichtag 1. Juni 2025 war deutlich überzeichnet. Auch für die aktuell letzte 
Ausschreibung zum 1. Dezember 2025 droht ein ähnliches Bild. Dies zeigt den großen Erfolg 
des KWKG und die Bereitschaft der Fernwärmebranche in iKWK-Systeme und dezentrale 
KWK-Anlagen zu investieren. 

Wir fordern die Bundesregierung daher zur Anpassung der KWKAusV aus, um auf schnellstem 
Wege eine Festschreibung des Ausschreibungsvolumens in § 3 KWKAusV ab dem Jahr 2026 
einzuleiten. Konkret könnte dies im Rahmen des vorliegenden Artikelgesetzes zur EnWG-No-
velle in einem neuen „Artikel 25a Änderung der KWK-Ausschreibungsverordnung“ erfol-
gen. 

Als eine schnelle, pragmatische und im Sinne der Kontinuität wirkende Lösung, schlagen wir 
vor, die Ausschreibung für die Jahre 2026 und folgende nach der bestehenden Logik 
des § 3 Abs. 2 Nr. 2 KWKAusV, also mit denselben Ausschreibungsvolumina wie in den 
vorherigen Jahren, festzuschreiben. Dies würde eine Ausschreibung von 150 Megawatt für 
KWK-Anlagen bis 50 MWel und 50 Megawatt für innovative KWK-Systeme bedeuten. Eine 
langfristige Anpassung der Ausschreibungsvolumina der KWKAusV sollte in einer zukünftigen 
Novelle zur Ausgestaltung des KWKG erfolgen. 

 

Vorgeschlagener Wortlaut für § 3 Abs. 2 KWKAusV: 

(2) Von dem Ausschreibungsvolumen nach Absatz 1 entfallen  
1.  im Jahr 2017 100 Megawatt auf die Ausschreibung für KWK-Anlagen, 
2.  in den Jahren 2018 bis 2028:  

a) 150 Megawatt auf die Ausschreibungen für KWK-Anlagen und 
b) 50 Megawatt auf die Ausschreibungen für innovative KWK-Systeme. 

Die Bundesregierung legt rechtzeitig einen Vorschlag für die Verteilung des jährlichen Aus-
schreibungsvolumens für die Jahre ab 2029 vor.   
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und Speicher 
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